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Warenkunde

Saftige Verwirrung
Nektar, Fruchtsaft, Fruchtsaftgetränk -
wo liegen eigentlich die Unterschiede?
Bei Verbraucherbefragungen in Bezug
auf die Qualität steht Nektar oft an erster
Stelle: klingt irgendwie wertvoller und so
dunkel hat man noch im Gedächtnis, dass

Fruchtsaft
Die beste Saftqualität, die es zu kaufen gibt, ist
der naturreine Saft, der auch «Direktsaft» ge-
nannt wird. Dabei handelt es sich um einen
Fruchtsaft, der nicht aus Konzentrat, sondern
zu 100 Prozent aus frischen Früchten herge-
stellt wird.

Bei sehr vielen Fruchtsäften ist die Grund-
läge allerdings ein Konzentrat. Zur Senkung
der Transport- und Lagerkosten werden Säfte

im Ursprungsland durch Wasserentzug kon-
zentriert. Die entsprechende Wassermenge
wird vor der Abfüllung wieder zugesetzt. Auf
dem Etikett muss dann der Hinweis «aus Kon-
zentrat» stehen.

Jeder Fruchtsaft besteht zu 100 Prozent
aus dem Saft von Früchten und darf weder
Färb- noch Konservierungsstoffe enthalten.
Leider werden frisch gepresste Säfte mit den
aus Konzentrat rückverdünnten gleichgesetzt,
obwohl letztere gegenüber einem Direktsaft
durchaus eine Wertminderung aufweisen:
Durch das längere Erhitzen zum Aufkonzen-
trieren kommt es nicht nur zu Verlusten an Be-

gleitstoffen, sondern auch zu einer Verände-

rung des Aromas.
Die Haltbarmachung erfolgt durch Pasteu-

es der Trank griechischer Götter war -
und die haben doch bestimmt nur das
Beste für sich ausgewählt. Falsch getippt!
In Sachen Fruchtsäfte lohnt es sich, ge-
nauer hinzusehen, wofür man sein Geld
ausgibt.

risieren, d.h. durch schonende kurzfristige Er-

hitzung auf etwa 85 Grad (einige Sekunden).

Fruchtnektar
Nektar enthält nur zwischen 25 bis 50 Prozent
Fruchtsaft oder Fruchtmark, der Rest sind
Zucker und Wasser. Bis zu 20 Prozent Zucker
sind erlaubt. Zum Teil handelt es sich um
Früchte, die so viel Fruchtsäure oder Frucht-
fleisch enthalten, dass sie gezuckert und ver-
dünnt werden müssen, damit sie schmecken.
Beispiele sind Sauerkirschen, Johannisbeeren,
Bananen, Maracujas, Aprikosen.

Fruchtsaftgetränke
Sie haben mit Fruchtsaft nicht viel gemeinsam.
Sie bestehen neben einer kleinen Menge
Fruchtsaft aus Trinkwasser, Zucker und Aro-

men, evtl. noch Säuren. Der Mineralstoff- und
Vitamingehalt ist recht gering. Bei Kernobst
oder Trauben ist mindestens ein Fruchtsaftan-
teil von 30 Prozent vorgeschrieben, bei Bee-

ren und Steinobst von mindestens 10 Prozent
und bei Zitrusfrüchten von mindestens 6 Pro-

zent. Der Zuckeranteil von Fruchtsaftgeträn-
ken ist wesentlich höher als bei Fruchtsäften
und Nektaren. • IZR

Fruchtsaftanteil ZuckerzusatzBestandteile
Frische oder tiefgefro- 100% meist nicht gezuckert,
rene Früchte 15 g Zucker pro Liter dür
bzw. Fruchtkonzentrat fen ohne Deklaration zu-

gefügt werden.

Fruchtsaft/Fruchtmark, mindestens 25 bis 50 % bis zu 20%
Wasser, Zucker

Fruchtsaft, Wasser, je nach Fruchtsorte keine Höchstmengen
Zucker, Aroma, Säuren mindestens 6-30 % vorgeschrieben
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